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Lezugsdeäingungsn sinä äurch

Zn eisiger Nacht > hast du das Feuer den Menschen gebracht.
Doch wehe, da liegst du, vom Götterneide > in Ketten geschmiedet, dem Geier zur Weide!^ Hell dir, Prometheus!

» ^.'i Doch wehe, da liegst du

I »5».«^. m1in»°n? >>n5 > Der nistet, wo Purpur «nd Kutte thront > und wahngeblendet der Sklave front.l W?u^ Empöre dich. Niese, recke die Glieder und schlage den Feind mkt der Kette nieder! j^-^^^^^» ^ TMmph! Aus Scheiterhaufen und Schranke I schwebt auf zur Sonne der freie Gedanke, ^

H Erscheint halbmonatlich
» Inserate kosten pro vlerge-
1 ipalkne pelltzell- 20 pfg. -

1

lelvclmkt liez »Mellen krellenkerdunlle! Milez lleuM MveHerkelleil krelllenwUlinllez

Nr. 12 Lfd. Nr. 531 München und Zürich, den 15. Juni 1914 22. Jahrgang
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ver Sreglauer ?reiaenker Kongreß
hat einen sehr harmonischen Verlauf genommen. Der
bisherige Ausschuß wurde wieder gewählt, und an Stelle
des abwesenden Dr. Penzig der Vertreter für Hannover,
Gesiuniiiigsfreuiid Lilicnstern. Ter Ausschuß erhielt
Blanko-Vollmacht, alles Erforderliche zur Verschmelzung
des „Freidenkers" init der „Geistesfreiheit" zu tun;
desgleichen die Ermächtigung, dem Komitee Konfessionslos
Kill«! Mk. zur Kircheuaustrittspropaganda zwecks
Befreiung der Dissidentenkiuder vom Koufessiansunter-
richlszwange zu bewilligen. Ausführlicher Bericht iil
nächster Nr. G. T s ch i r u.

Ach daß meiner Seele Schwingen
So staubig und schmutzig sind!

Wohl kenn' ich ringeude Seeleu,
Von Himmelstrüumeu belohnt, —
Doch kenn' ich. auch finstre Höhleu,
Vom bliuden Maulwurf bewohnt.

Es fühlen die geistig Armeu
Gedankenschönheit nicht;
Sie flehen um Erbarmen,
Entrückt dem Sonnenlicht.

Sie halten als Mauer allorten
Vou jenen Seelen mich fern
Wie reiß ich, mich welchen Worteil
Empor sie zu Souue und Steru?

vie tote ksna.

empor!
Bon Maxim Gor? i.

Uebersetzt von Friedrich Fiedler.
Es schwingt sich ein Adler zum Himmel
Aiif leuchtendem Fittichpaar
O könnt' ich dem Erdengewimmel
Entfliehen und folgen dem Aar!

Allein umsonst ist mein Ringen!
Ich viu der Erde Kind.

Von Hans Hirsch st ein (Berlin-Grunewald).

Iu der Aera der Trennung von Kirche uud Staat iii
Fraukreich ist Wohl kein Wort iu der öffentlicheu
Diskussion häufiger wiedergekehrt, als das vou der „Milliarde

der Kirche". Und als dann die Liquidation der
Kirchengüter die bekannten kläglicheil Ergebnisse lieferte, da
wurde von klerikaler Seite uicht selten darauf hingewiesen,

wie ungeheuerlich ihre Feinde das Vermögen der
Kirche überschätzt hätteu; denn, selbst wenn man für alle
Sünden einzelner Liquidatoren noch so bedeutende Summen

einsetzte, so kameu für ganz Frankreich immer erst

wenige hundert Millionen Frank — einschließlich der
Jmmobilarwerte- usw. — als Kirchenvermögen heraus.
Und dabei gilt die katholische Kirche Frankreichs mit
Recht als eine der reichsteil! Welchen Gründen das auf-
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fallend niedrige Ergebnis bei der allgemeinen kirchlichen
Juventuraufnahme jenseits der Vogeseu zuzuschreiben
war, mag hier uuuutersucht bleibeu, erwähut sei uur, daß
bei jeder Liquidation Vermögenswerte verschleudert werden

und dann weniger einbringen, als sie wert waren.
Für Deutschland, wo wir vou der Treuuuug der

Kirche vom Staat noch ziemlich weit entfernt sind, fehlten
bisher (wie übrigens auch für die meisten andereu Läu-
der) fast alle Angaben, aus deueu mau sich einen
Begriff von dem Vermögen der einzelnen Kirchen hätte
machen können. Wie weit die Scheu davor geht, der Öffentlichkeit

über die Reichtümer der toten Haud Rechenschaft
abzulegen, dafür war unsere Erbschaftssteuerstatistik eiu
sprechender Beweis. Während mau foust noch uie Be-
deukeu getragen hat, deu Staatsbürger mit (in den
seltensten Fälleu, auch zu statistischen Zwecken, wirklich
notwendigen) ellenlangem Fragebogen zu Plagen, während
mau große Statistiken veröffentlicht über so allgemein
iuteressierende Diuge, wie etwa die Essigsäurebesteuerung
oder die Kraukeubewegung in den einzelnen Abteilungen
der Charitv, wurden lauge Zeit die Zuwendungen aus
Erbschaften, soweit sie unter LOW Mk. liegen, statistisch'
uicht erfaßt, — weil sie der Erbschaftssteuer nicht
unterliegen! Eine Begründung, über deren Stichhaltigkeit mun
sehr verschiedener Ansicht sein kann

Dem hier geschilderten Maugel ist iu der letzteu Zeit
wenigstens für einen Bundesstaat sehr gründlich abge-
holfeu worden, uud zwar gerade für den, wo man ein so

frevelhaftes Werk, wie eiue Schätzung des Kircheuvermö-
gens, am allerwenigsten erwarten würde — für Bayeru
nämlich. Es war uoch der Vorgänger des frumben Herrn
von Soden, der im März 1911 seine Genehmigung dazu
gab, sämtliche bayerischen Stiftungen neu aufzuuehmeu.
Bisher war dies nur unregelmäßig uud unvollständig
geschehen, jetzt aber wurde die Statistik „mit Zustimmung
der kirchlichen Obcrbehörden" auch auf die verschiedenen

Pfrüude- und ähnlichen Stiftungen ausgedehnt. Man
darf ruhig annehmen, daß die „kirchlichen Oberbehör-
deu", hätten sie das erbauliche Ergebnis vorhergefehen,
sich weislich gehütet hätten, ihre Einwilligung zu solchem
Ketzerwerk zu geben. Sa aber liegt jetzt unter dem harmlosen

Titel: „Dic Stiftungen iu Bayern uach dem Stande

vom Jahre 1910" eiu Werk vor, desseu unangreifbares
Ziffernmaterial deu Klerikalen aller Grade, besonders
aber dem Ultramontauismus, sicherlich noch viel zu schaffen

macheu wird.
Auf absolute Vollständigkeit kauu auch die neue

Erhebung nicht Anspruch machen: uach Angabe des
statistischen Laudesamtes fehlt in der Aufnahme das Vermögen

der Vereine und Korporationen — zu letztereu zählen

die Klöster — sowie alle Stiftungen, die lediglich
kirchlicher (und uicht auch staatlicher) Aufsicht unterstehen.
Ferner ist der Grundwert alles überbauten und
bebauungsfähigen Landes gar uicht, von deu Gebäuden uur
der Wert der Baulichkeit ohne Berücksichtigung vou
Alters- und Liebhaberwert, berücksichtigt. Demgegenüber
fällt es uicht sehr ins Gewicht, daß die Kapitalien der
Stiftungen zum Nenu- und nicht, foweit es sich um
Wertpapiere handelt, zum Kurswerte aufgenommen worden
siud. Trotz all dieser Einschränkungen, zu denen —
vielleicht als bedeutsamste — uoch das Fehleu aller Augaben
über uicht ertragsfähige bewegliche Werte (Gold-. Silbcr-
und sonstige Geräte, Kunstwerke u. a. m.) tritt, weist die
Aufstellung eiu Gcsamtstiftungsvermögeu der Kirchen in
Bayeru von sicbenhundertneunzehu
Millioneu Mark auf: uud das allein als reine
Kirchen- uud Pfrüude-, ohue alle Wohltätigkeits- uud Uu-
terrichtsstiftuugen! Die gesamte Staatsschuld Bayerns
belicf sich, was des Vergleiches: wegeu immerhiu in-j,
teressant ift, am 1. April 1912 auf 2286 Millionen

Mark, also nur auf rund das Dreifache des uachge-
wiefeneu Kirchenstiftuugsveriuögeus.

Diese Ziffer ist so unerwartet riesig, daß sich eiu
genaueres Eingehen verlohut. Uud da ergibt sich zwnächst
die interessante Tatsache, daß mehr als °/- der Kultus-
stiftuugeu auf das platte Land eutfalleu, von deu
Pfründestiftungen allein sogar mehr als'°/>°. Es betrug uämlich
das Vermögen der Kultusstiftungen (iu MM M.):

davon
insgesamt Kirchen Pfründestift.

in den 57 größeren Städren 100,4 85,1 15,3
„ „ Bezirksämtern 618,7 396.5 22^,2

719,1 481,6 237,4
Die nutzbaren Kapitalien macheu natürlich nur eiueu

Teil der genannten Summe aus, und zwar ruud bei
deu Unterrichts-, Wohltätigkeits- uud sonstigen Stiftungen

dagegen find nur ungefähr V? uicht ertragbriugcud
und liegen in Gebäulichkeiten fest.

Das Verhältnis der Kultus- zu den Kulturstiftungen
(mau kaun die Gruppe der Unterrichts-, Wohltätigkeits-,
wissenschaftlichen, gewerblichen usw. Stiftungen der Kürze

wegeu Wohl so bezeichneu) ist überhaupt eiu eigenartiges

Kapitel, wie die folgende Aufstellung, iu die 156
militärische Stiftungen mit 4,4 Mill. M. Gesamtvermö-
geu nicht aufgenommen sind, auf deu ersteu Blick zeigt:

Kultusstiftungen
Gesamtwert Gebäudewert

Zahl »/<> Mill. M. °/o Mill.M. °,'o

Städte 789 20.6 100.4 20,8 46.2 44.3
Bezirksämter 13156 77.7 618,6 85.1 252.4 94.5

298.6 80,5

Städte
Bezirksämter

13 945 67,1 719,1 59,4

Kulturstiftungen
Gesamtwert

ZM °/o Mill. M.
2 898 75,6 378.6 78,3
3 770 22.3 108.2 14.9

Gebäudewert
Mill. M. °/o

57,4 55.8
14.8 5.5

6 668 32,1 486,8 40,2 72,3 13,5

Diese Aufstellung enthält nur die Hauptftiftuugeu;
dazu treten noch 5830 Nebeuftiftuugen, davou 5306 für
Kultuszwecke iu den Bezirksämtern.

Zwei Drittel allier Stiftungen, drei Fünftel der nach-
gewieseueu Stiftungskapitalieu dieneu mithin reiu
kirchlichen Zwecken. Außerdem wird aber nach mehr als eiu
Drittel der ziustragend augelegten Kapitalien (125 vou
341 Millioneu Mark) der andereu Gruppe (hauptsächlich
Erziehungs- und Armenstiftungen) konfessionell gebunden.

Mau muß also das deu Kirchen direkt und indirekt
zugehöreude Stiftungs-Vermögen auf mindestens 844.
das für kulturelle Zwecke verfügbare auf höchstens 362
MMonen Mark anfetzeu — eiu Ergebnis, das ebenso
interessant, lvie vom Standpunkt der Kultur aus beschämend

ist.
Schließlich sei uoch kurz die Verteilung der Stiftungen
auf die einzelnen Kirchen augegebeu. Daß hier der

Löweuanteil auf die katholische Kirche entfällt, ift ver-
ftäudlich. Ihr gehören von dem Vermögen der
Kultusstiftungen 600 Millioneu Mark, für ihre Angehörigen
bestimmt sind voil dem Vermögen der audereu Gruppe 61

Millionen Mark. Protestautische Kultusstiftungen
(hauptsächlich in Mittelfrankeu, der Pfalz uud Oberfranken)

verfügen über 115,6 Millionen Mark Vermögen.
für Protestauten gebunden sind 37 Millionen Mark Stis-
tuugskapitalien. 20,3 Millioueu Mark Kultusstistungs-
kavitalien sind für Christen ohue Unterschied der Kon-
fessiou bestimmt. Israelitische Kultusstiftuugen existieren
uur im Werte von 21042 Mk., die Stiftungen anderer
Art, dercu Ertrag Israeliten zufließt, verfügen über 6

Milliouen Mark Vermögen.
Die Frage^nach dem Aster der Stiftungen wird

leider gerade bei den iuteressaütestcu, den Kultnsstiftun-
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gen, nicht beantwortet. Trotz dieses Mangels wird mau
die Aufschlüsse, die die Statistik bringt, als sehr interessant
bezeichnen müssen. Es wird Sache der Politiker, in
erster Reihe der fortschrittlichen Politiker sein müssen,
dafür zu sorgen, daß diese Statistik ihren Zweck erfüM,
wobei ruhig dahingestellt bleiben kauu, ob die — staatlichen

und kirchlichen — „Oberbehörden", die seiUerzeit
so bereitwillig ihre Zustimmung zur Einleitung dieser
Erhebung gaben, mit ihrer Verwertung einverstanden
seiu werden.

8« ealviiu loaeslag.
Dr. Max S e b e r, (Dresden)

Zum 330. Male hat sich am 27. Mai der Todestag
dieses ungestümsten Vorkämpfers der Reformation
gejährt. Betrachtet mau sein Lebeu und Wirken vou einem
audereu als dem protestantischen Parteistandpunkte, so

vollzieht sich eine Umwertung zu seinen Ungunsten.
Anlaß dazu bieten seiue eigenen Briese, die vor einigen

Jahren vou Pfarrer Schwarz*) herausgegeben wurden.

Da lernen wir des finsteren Melancholikers Wesensart

keuueu, der 23 Jahre laug in Genf die absolute Herrschaft

ausübte. Da habeu wir Gelegenheit zu erforschen,
welchen Motiven seiue Taten entsprangen, hören aus
bester Quelle, wie er seinen Kirchenstaat regierte, welche
Maßnahmen er im Versolg seiner Weltanschauung traf.
Tas Thema „Christentum und Kultur" wird hier aktuell.

Eine kurze Skizzierung der von Calvin angeordneten
oder geduldeten Regierungshandlungen, soweit sie sich iu
seinen eigenen Briefen befinden, dürfte genügen, um
gerade hierzu entscheidendes Material zu liefern.

Calvin führte in Genf strengste Kirchenzucht ein. Die
Sitten- und Glaubensgrundfätze aller Mitglieder eiuer
Familie wurde aufs genaueste kontrolliert. Jede
Familie wurde jährlich vom Pfarrer und Aelteften inspiziert,

ob Streit mit den Nachbarn, Trunkenheit vorgekommen

war, ob mau fleißig die Kirche besuchte etc., neu
Zugezogene wurden außerdem auf ihre Glaubeusgruudfätze
examiniert. Alfo Unfreiheit, Bevormundung in fchlimm-
fter Form. Welch schlechtes Zeugnis stellen doch solche

Maßregeln der „religiös sittlichen" Erziehung aus, wenn
selbst die Erwachseneu nur mit Zwauasmaßnahmeu zum
Glauben und zur Sittlichkeit angehalten werden köuueu.
Das war die „Freiheit eines Christeumenschjen" in Genf.
Ein aus zwölf Aelteften bestehendes Sittengericht übte die
Gerichtsbarkeit aus, wenn Verfehlungen vorlagen.

So wurde die Frau des Stadthauptmanns Perrin
ins Gefängnis geworfen, weil sie die Kühnheit gehabt hatte

im Hause einer Verwandten, die man ebenfalls einkerkerte,

zu tanzeu. Solch frechen Wahnwitz konnte sich der
geistliche Despot gestatten.

Eiu schauerliches Licht auf die Kulturzustände iu
diesem Gottesstaate wirft eine kurze Statistik der Hiurich-
luugen und Verbannungen. ' Zwischen 1342 bis 46 wurden

in der 20 000 Einwohner zählenden Stadt 5 8 H i n -

richtungen und 76 Verbannungen vollizo-
geu. Als ^,PestIeger" wurden allein 31 Menscheu getötet.
13 Weiber wurden verbrannt, weil sie die Häuser mit Pestsalbe

bestrichen haben sollten. Die armen Opfer wurden
meist durch Folterung zum Geständnis gezwungen. Eiu
Maun, Namens Rem, war trotzdem standhaft geblieben,
bis ihm gesagt wurde, Calvin habe für ihu Verzeihung
erwirkt. Als er nuu, um befreit zu werden, gestand, wurde

er auf Grund dieses Geständuisses hingerichtet. Calvin

erwähnt dieses Faktum iu seineu Briefen, ohue auch
eiu Wort der Entrüstung über diesen schändlichen Be-

") Calvins Lebenswerk in seinen Briefen herausgegeben
von Pfarrer Schwarz. 2 'Bd.. Tübingen 1909. " '«

trug zu fiudeu, trotzdem sein Name derart mißbraucht
wordeu war. Welch' unsittliche Strafjustiz in einer so

frommen Stadt! Welche Rohheit manifestiert sich in
solchem Handelu!

Calviu nahm übrigens alle Kritik seiner Person
gewaltig übel. Als Pierre Ameaux, seines Zeichens
Spielkartenfabrikant, iu seinem Hause, da ja auch das Spielen
wie alle weltlichen Vergnüguugen verboten, war, über ihn
sich mißfällig äußerte, mußte er ins Gefängnis wandern.

Der Bürger Gruet wurde hingerichtet, weil er unter
persönlichen Ausfällen gegen Calviu für die Straffreiheit

religiöser Ansichten eintrat. „Nach Finsternis Licht"
heißt es im Genfer Stadtwappen. Hier aber hat umgekehrt

die Finsternis eiueu erleuchteten Geist ausgelöscht.
Am bekauntesten ist die Verbrennung des spannischen

Arztes uud Theologen Miguel Servede, gewöhnlich Servet

geuaunt, der sich durch die Entdeckung des doppelten
Blutkreislaufes auch in der Wissenschaft einen Namen
errungen hat. Servet griff in feinen Schriften besonders
das Trinitätsdogma au und kritisierte auch Calvin's Jn-
stitutio christiauae religiouis. Er ließ Calvin durch den
Buchhändler seiue Schrift zustellen, iu dem er anscheinend
eiueu ritterlicheu Gegner vermutete, mit dem man
wissenschaftlich diskutieren köune.

Bei Calvin brachte dies Beginnen aber eine gauz
andere Wirkung hervor, er faßte damals fchon, 7 Jahre vor
Servet's gewaltfameu Tod, den Entschluß, den lästigen
Kritiker zu ermorden, natürlich mit legalen Mitteln. Iu
einem Briefe an seinen Freund Farel, den Reformator
Neuenbürgs, spricht er dies unverblümt aus. Um Servet
iu seine Gewalt zu bekommen, denunziert er. der von Rom
abgesallene Reformator, ihn bei der katholifchen Inquisition.

Servet mußte seinen Aufenthaltsort Vienue
verlassen, verbrachte vier Monate in Oberitalien und berührte

auf der Flucht vou dort Genf. Nun packte der grausame

Wüterich sein Opfer. Er ließ ihn verhaften, durch
seiueu Sekretär Klage einreichen. Servet wurde natürlich

zum Tode verurteilt und verbrannt. Besonders
bemerkenswert sür die Kulturhöhe der damaligen Reformatoren

ist es, daß Farel, Bulliuger (Zwingli's Nachfolger
in Zürich), Melauchton ausdrücklich ihre Zustimmung
erklärten. Besonders bemerkenswert ist es, daß es der
Stadthauptmann Perriu war, der den Blutbeschluß zu
verhindern suchte, derselbe Perrin, dessen Frau man eines
Tanzvergnügens wegen in den Kerker gesteckt hatte.

Wer war da der bessere Mensch, der höhere Geist:
der beschränkte Fanatiker Calvin, dem solch weltliches
Vergnügen unsittlich und irreligiös erschien, oder der liberaler

denkende Perrin, der zum religiösen Mord nicht fromm
geuug war?

Wohl darf nicht verschwiegen werden, daß Calvin in
der Einigung der verschiedenen Richtungen der reformatorischen

Bewegung feine Hauptaufgabe erblickte, daß er
also in einem Servet eiue Gefährdung feines Lebenszwek-
kes erblickte. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, daß
ihn seine Frömmigkeit nicht verhinderte eiu solch verruchtes

Mittel anzuwenden. Ja es muß gesagt werden, daß
der Keim zu solchen Freveltaten in seiner Lehre liegt, ja
vielleicht im kirchlichen Christentum überhaupt, welches
das diesseitige Leben nur als Vorstufe des jenseitigen
betrachtet. Was läßt sich vom Standpunkte des christlichen
Glaubens aus Stichhaltiges gegeu die Ansicht Calvin's
vorbringen, daß es eine verkehrte Milde sei, um Menschenleben

zu schonen, die heilige Wahrheit Gottes zum
Gespött zu macheu? Eine übernatürliche Religion muß
intolerant sein. Und wenn iu der Umsturzvorlage vom Jahre

18!)6 schwere Bestrafung der Gottesleugner verlangt
wurde, so war dies vom Glaubeusstandpuukte aus ebenfalls

nur kousequeut, abgesehen davou, daß in Anbetracht
der Wichtigkeit dieser Sache doch eigentlich die Todesstrafe
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